
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

Regeln zum Umgang mit Vorschlägen, Bitten und Beschwerden an den 

Kinderbeauftragten der Landesregierung 


- ausgeführt für Erwachsene- 

Als Kinderbeauftragter der Landesregierung bin ich auch Ansprechpartner für Kinder. 

Dies ist zwar nur eine unter vielfältigen Aufgaben. Gleichwohl ist festzustellen, dass die 
Mailadresse kinderbeauftragter@ms.sachsen-anhalt.de überwiegend von Erwachsenen 
genutzt wird, um sich an der Kinderbeauftragten zu wenden. Um den Rechten und 
Interessen der Kinder besser entsprechen zu können werden bei der Bearbeitung von 
Vorschlägen, Anregungen und Beschwerden Prioritäten gesetzt. 

1. 	 Vorschläge, Anregungen und Beschwerden von Kindern an den 
Kinderbeauftragten der Landesregierung werden vorrangig bearbeitet. Dabei wird 
der Kinderbeauftragte diejenigen Hilferufe zuerst und sofort bearbeiten, die eine 
Gefahr für das Kind oder schwere Rechtsverletzung gegenüber dem Kind zum Inhalt 
haben. In diesen Fällen wird grundsätzlich das Zentrum „Frühe Hilfen für Familien“ im 
Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt einbezogen. 

2. 	Alle weiteren Bitten und Beschwerden von Kindern werden je nach Dringlichkeit 
möglichst innerhalb von 4 Wochen bearbeitet. 

3. 	Für Anregungen, Vorschläge und Beschwerden von Erwachsenen zur Kinderpolitik 
im Land sind Bearbeitungsfristen von bis zu 10 Wochen vorgesehen. 

4. 	 Die häufig von Erwachsenen vorgetragene Bitte, der Kinderbeauftragte solle sich in 
laufende Gerichtsverfahren einmischen oder in die Durchsetzung richterlicher 
Entscheidungen / Urteile  eingreifen stellt ein rechtsstaatswidriges Verlangen dar und 
wird daher grundsätzlich abgelehnt. 

Begründung: 
Die vorgetragenen Bitten und Beschwerden sind oft komplexer Natur. Es ist daher 
erforderlich und für die Arbeitsweise des Kinderbeauftragten kennzeichnend, dass zur 
Erhellung des Problemfalles mehrere Gespräche zum Teil auch vor Ort mit allen Beteiligten 
geführt werden müssen, um eine entsprechende Lösung herbeizuführen. Insofern ist die 
Bearbeitung von Individualbeschwerden zeitaufwendig.  
Die vorrangige Bearbeitung von Bitten und Beschwerden von Kindern ist gerechtfertigt, da 
Erwachsene vielfältige Möglichkeiten z.B. gemäß Artikel 19 der Landesverfassung 
(Petitionsrecht) in Anspruch nehmen können und nutzen. Kinder hingegen kennen ihre 
Rechte kaum, verstehen sie wegen der juristischen und bürokratischen Sprache nicht und 
„verlaufen“ sich im Verfahrensdschungel. Deshalb nehme ich mir als Kinderbeauftragter die 
notwendige Zeit, die jedes Kind aufgrund seines Alters und seines Entwicklungsstandes 
braucht. 

Diese Regeln gelten für alle Vorschläge, Bitten und Beschwerden unabhängig von 
ihrer Form (schriftlich, fernmündlich oder auf elektronischem Wege). 
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